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Der neue Schweizerische Republikaner.
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Donnerstag, den 19 Merz 1801. Viertes Quartal. Den 28 Ventôse IX.

Gesetzgebender Rath, 26. Fcbr.

Fortsetzung.

Botschaft an den Vollz. Rath.
B. Vollz. Räthe! Der gesetzgebende Rath sah einer«

ftits auS dem ihm vorgelegten systematischen Plan einer

in Wadcnschwyl am Zürichsee von B. Lutz errichteten

Erzichungbanstalt, mir Vergnüge» eine Privatuntcrneh«
inlmg entstehe», durch welche dem immer noch auch
selbst in jenen Gegenden vorhandenen Mangel zwcckmäs«

sigcr und hinlänglich ausgedehnter öffentlicher Unter-
richtsansialten bey guter Ausführung des Entwurfs et-

welchermaßcn abgeholfen werden kann; anderseits aber
sah der G. Zt. mit besonderer Zufriedenheit, daß die

Vollziehung diesem Institut auf eine zweckmäßige Art
an die Hand gieng und dasselbe ju begünstigen und

gemeinnütziger zu machen suchte. Ihre Botschaft vom
28. Iemier, durch welche dem G. R. diese j>cfricdi-
senden Anzeigen zukamen, fodert gesetzliche Sicherung
deS LokalS und der Unterstützung, die taS Lutzische
Institut allbercils genießt. Allein da der G. R. keine

Güteiveräusserungen ohne Ihren Vorschlag vornehmen
kann; und da sowohl die Benutzung der Nationalgütcr
alS auch die Begünstigung der Unterrichts« und Er-
iichungSanstalten, so lange keine Gesetze hierüber vor-
Handen sind, unmittelbar von Ihnen, B. Vollz. Räthe,
abhängt; so glaubt der G. R. jede gesetzliche Verfü-
gung über diesen einzelnen Gegenstand überfiüßiz, und
zwar um so viel mehr, da er überzeugt ist, daß Sie
immer mit gleichem Eifer jedes Mittel zur Beförderung
ächter Aufklärung ergreiffen und in Wirksamkeit setzen,
und Älso auch die Lutzische Erziehungsanstalt so zu
sichern wissen werden, wie ihr Einfluß auf die Bildung
"r Jugend jener Gegenden es verdienen wird.

Die Polizeycommißion erstarket folgenden Bericht,
dessen Antrag angenommen wird:

B., G. Die Bittschrift der Gemeindskammer der

Stadt Echoffhansen, welche Sie Ihrer Polljcycom-
mißion überwiest» haben, enthält das ausdrückliche

Begehren; Sie möchten die bisherigen Rechte der Stadt
Schasshausen auf die Rhein-Schiffahrt feycrlich bestä.

tigen oder wenigstens vorläufig dieser Gemeinde den

Genuß dieser Rechte, so wie fie dieselben chmals und
bis anjezt ausgeübt, zusichern, und die endliche E»t.
scheidmig vertagen, bis das Schicksal des Vaterlandes
von Innen und von Aussen bestimmt seyn werde. Die
Folge dieses Ansuchens würbe die Aufhebung oder we.
nigst.ns die Vertagung des Beschlusses des Vollz. Raths
vom es. Wintermonat >8oc> sty».

Die Sache ist vo» besonderer Wichtigkeit. Sie bc«

trift einerseits das angesprochene Eigenthum einer zahl,
reichen und um das ganze Vaterland wohlverdienten
Gemeinde, die Sicherheit des helvetischen Handels,
die Vollziehung des Gesetzes von» ,9. Wcinm. 1798;
eines Gesetzes, da» nicht vorsichtig genug angewendet,
nicht bald genug näher bestimmt und beschränkt werden
kann. Zu ihrer Entscheidung müsse» Verträge wohl
erwogen werde», deren Veystitssetzung der Rhein-Schis,
fahrt vielleicht nachtheilig werden dürfte. Änderst tZ

betrtft sie die Rechte mehrerer nahegelegener Gemein»

den, welche auf das Gesetz über die Gewerbsfreyheit
und den Grundsatz der gleichen Rechte der vereinigten
helvetischen Bürger sich stützen, auf den gleichen Ge«

brauch der Schiffahrt mit den Bürgern vo» Schaff.
Hausen Anspruch machen.

Die Sache verdient also die sorgfältigste Prüssung,
die genauste Abwägung aller Gründe und Gcgcngründe.

Das werden Sie aus der Anhörung der Bittschrift
selbst gewiß ungetheilt abnehmen, welche Ihre Comißio»
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Ihnen vorzulesen, dem Berichterstattcr aufgetragen,
indem sie wenig Ausserwestntliches enthält, und ein

Auszug derselben keine beträchtliche Abkürzung gewährt
- haue. (Wir liefern künftig einen Auszug der Bittschrift.)

Einen beurtheilenden Bericht über diese Bittschrift
selbst Ihnen sezt vorzulegen,, wäre zu voreilig, da Lie,
ehe Sie beschließe» könne» einzuteeren, die Gründe der

gegnerische» Gemeinden nicht nur, sonder» vorzüglich
- die Gründe des Vollz. Raths für seinen Beschluß vom

12. Nov. i8c>c> z» vernehmen haben; zu welchem End-
zweck Ihre Commißion Ihnen, mit Dringlichkeit,
folgende Botschaft an den Voll;. Rath vorschlägt:

B- Voll;, Räthe! Die Eemeindskammer der Stadt
Cchasshausen ist den dem gefttzg. Rath mit beyliegrnter
Bittschrift um die feycrliche Bestätigung ihrer bioheri-
gen Rechte ans die Rhein-Schiffahrt und mithin um
die Aufhebung oder wenigstens Vertagung Ihres Ve-
schlusscs vom i2. Nov. 1800 über diese Sache, ein-

gekommen. Der G. R. findet dieses Begehren und

mehrere der angeführten Gründe der Gemeinde Schaff«
Hausen aller Aufmerkjamkeit würdig, und die endliche

Entscheidung so wichtig, daß er dieselbe ohne genauere
Untersuchung nicht abweisen kann. Er ladet Sie,
B-. V. R., deßwegen ein, Ihm Ihren Bericht über

dke -Sache selbst und über die Beweggründe Ihres ob-

gemcldtcn Beschlusses, mit möglichster Beschleunigung
einzugeben.

Folgende Votschaft wird verlesen und an die Finanz.
Commißion gewiesen:

V. G. Durch Ueberlendnng des Originalberichts
des B- Reqierungsstatthallcrs im Canton Sentis über

die von der chmaligen fürstliche» Regierung des Stifts
St. Gallen zwischen dem Zeitpunkt der Abtretung ihrer
weltlichen Oberherrschaft imd demjenigen der Annahme
der helvetischen Constitution beschcheucn Licgenschasts-

Veränssernngen, glauben wir dem in Ihrer Botschaft
vom 16. Okt. 1800 enthaltenen dicßialligcn Anstichen

genügend zu entsprechen, nnd Sie in Stand zu setzen,

über den rechtlichen Bestand dieser Veränsscrunge» mit
Kenntniß sowohl der ganzen Hergangcnheit als des

Werths der veränssrten Güter entscheiden zu können.

Folgende Botschaft wird verlesen und an die Unter-

richtscsmmißion gewiesen:

B - G. Den wiederholten Einladungen der gcsetzqe-

bînden Gewalt, ihr über den Ursprung und die Ver-
h'ältnisse der jährlich an den Pfarrer zu Mariakirch im
oberrheinischen Departement bezahlten Gratifikation,
die - nöthigen Aufschlüsse zn gebcn, um einen definitive:!

Beschluß über diesen Gegenstand fassen zu können,

entspricht heute der Vollz. Rath und übersendet Ihnen
V. G. die Abschrift eines hierüber erstaunen BmchieS
vom Minister der Künste und Wissenschaften samt ci»j,

gc» von der Vrrwallungskammer des CanlonS Bern

mitgetheilten Extrakten ans den evangelischen Abschieden,

wodurch Sie m den Stand gesezt sepn werden, über

cine Angelegenheit zu entscheide», die Ihnen der Vollz.

Rath empfehlen zn dürfen glgubt.
Folgende Botschaft wird verlesen nnd an die Finanz-

comnußion gewiesen:

B. G. Sie hatten dem Vollz. Rath unterm-,.
Dec. z. p. eine Bittschrift der Gemeinde Chalelard im

Cant. Leman, welche die Bewilligung, ihre Gemeint-

guter theilen zu dürfen, verlangte, übersandt, mit

dein Auftrag: Ihnen mehrere Erläuterungen über tie

Natur und Grösse dieser Guter, die Zahl der Antheil.

Haber über ihr Thcüungsprojckc u s. w. zu geben;

wobey Sie aber schon zum Voraus erklärten, daß zn,

folge dem Gesetz vom 1;. Dec. >800 von einer Thei-

lniig der Gemcindwälder auf keine Weise die Rede seyn

könne. Die Gemeinde Chattlard, weicher diese Fragen

nebst der beygefügte» Clause! mitgetheilt worden, über,

sendet eine zweyte Bittschrift, welche Ihnen gegenmär.

tig der Vollz. Rath zugleich mit der erster» vorzulegen

die Ehre hat. — Ans derselben werden Sie B- G-

ersehen, daß die Bitte der Gemeinde hauptsächlich auf

Theilung der Waldungen abzweckte und daß sie auf de»

Fall, daß ihr diese abgeschlagen wird, auch den Zhei.

lungsprojekc der übrigen Guter fallen lassen will,

Sie fügt diesem einige Bemerkungen über die Von

theile bey, welche diese Theilung gewähren würde, da

ihre Gemeindwalduiigeii besonders vielen Verwüstungen

ausgeftzl seyen.

Die Vcrwaltungskammer des Cantons Leman, von

welcher über diesen Gegenstand ebenfalls Berichte ein.

geholt worden sind, findet übrigens keine Gründe, wîl.

che zu Gunsten dieser Gemeinde zu einer Ausnahme von

dem Gesetz führen könnten, und glaubt vielmehr, dft

alle jene, welche den Gesetzgeber bewogen haben, «dicht

Theilungen zu verbieten, auch in dem gogemvärligch

Falle anwendbar seyen.

Folgende Botschaft wird verlesen und an die Finanst

commißion gewiesen:

V. G. Sie erhalten einhegend die VerbalproiM

von den in den Distrikten Nomont, Chatcl St- Dcnib

Laut. Freàirg, und Dornach, Cant. SolollM»/

versteigerten Nationalgütcrii. Die Vmv.
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«nd der Finanzminister schlage» die Genehmigung der.

selben vor; und der Voll;. Nach, indem er ihren Vor-
schlag unterstüzt, ladet Sie em, B. G., diese Ver-
kànffe i» ratificieren.

Die Pctiiwneiicommißion berichtet über folgende

Gegenstände:

1. Michel Schlegel aus dem Distrikt Werdeuberz,
bewarb stch zu Ende des vorigen Jahrs bey der Voll,
ziehuag um den Nachlaß einer Busse von 150 Lvuisb'or,
tic seinem Sohn als Anstifter einer Insurrektion, von
dein Canlonsgericht Linlh unterm -6. April 1799 auf-
eUegt wurde, und die der Vater, als Bürge seines

Sohns, zu bezahlen versprach. Der Vollz. Nach wies

unterm 6. Dec lezthin diese Bitte ad, aus Grund, daß

die Insurreklionskösten billig von denjenigen getragen
werden sollen sô dieselben veranlaßt haben. Gerichtlich
um Bezahlung angesucht, wendet stch der Vater Schle-
g-l m t der ucmlichen Nachlaßbilte nun an den geftzg.

Nach.

Di. Pet. Commißion glaubt, da die Erlassung von
eine.> a genommenen Strafurtheil anders nicht als auf
dem Weg der Begnadigung erlanget werden könne —
so könne der gefezgedendc Rath ohne Vorschlag der

Vollziehung, in das Begehren des Vaters Schlegel
nichl eintreten. Angenommen.

2. Die Gemeinde Lauperswy! im Distrikt Langnau,
erhob bisher ihre Armenteil einerseits von allen Lie-

geisschasten innert dem Gemeindsbezirk, ohne Rükstcht

auf die Person des Eigenchümers — anderseits von
dem fruchtbaren Vermögen eines jede» Gemeindsbür.

gers, wo stch derselbe immer befinden mag. Nun weigern
sich tic auswäris sich aufhallenden Gcmeindsdürger,
länger von ihrem fruchtbmen Vermögen die Aniientcll
zu entrichten : vorgebend, daß sie bereits von derjenigen

Gemeinden, hinler weichen sie sitzen, dafür angelegt

werden. — Umgekehrt dann wollen die hinter Laupcrswyl
sitzenden Äußern dieser Gemeinde., nichts von ihrem
fruchtbaren Vermögen entrichten, weitste, nach ihren»

Vorgeben, von ihren Bürgergemeinden dafür angelegt

werden.

In dieser Verlegenheit in welcher sich mehrere Ge-

munden befinden, während welcher der Arme leidet,
und der Peivateigcnnuz mit eitel» Ausstüchten sein Spie!
treibt, bitter die Gemeinde Lanpcrswrzl mir Beförderung
um eiue bestimmte Richtschnur. Die Pet. Commißion
trägt an, dieses Begehren der Munizipalitälscommißion
ill überweisen. Angenommen..

Z. à'ch.einen SMiKus-Schlußvon »760 lvavd

der Gemeinde Rüßegg, im Distr. Muri bewilliget, ihr
damals von der Gemeinde A n abgesondertes Gemein?,
gut nach ihrem Bcsterechlen zu benutzen. Die Gemeinde
Reusegg theilte hierauf die Benutzung ihrer Altmant in
9 Gerechtigkeiten ab; jczt aber wünschen alle Theilhaber
an der Allmenl einstimmig, solche durch das Loos erb-

eigenthümlich unter sich zu vertheilen, und bitten sich

zu dem Ende, iufolg Gesetzes vom 1 ;. Dec., die Vewi!-
liglmg des gesczgcbendcn Raths aus.

Die Pctiiwncommißio» trägt an, dieses Begehren-

tcr staatswirthschaftüchcn Commißion zur Prüfung zu-
überweisen. Angenommen.

4. Die Central - Munizipalität. Altdorf beschwert sich'

über die bisher bey ihnen ungewohnte Größe der neuen

Gcrichtsg.buhren, und birtct um eine Verminderung
derselben für ihren verarmten Bezirk. — An die Voll--

zichnng.

Am 27. Febr. war keine Sitzung.

Gesetzgebender Rath, 28. Febr.
Präsident: U st cri.

Folgende Zuschrift der Munizipalität Arau wird?

verleseii:
B-Gesezgcber! Sowohl durch den eben abgèschloif

sscn Frieden zwischen der fränkischen Republik und O st»

reich, welcher unsere Republik sichert, und dem hrloe-

tischen Volk das Reckt ertheilt, sich selbst eine Verfassung'

gebe» zu können, mit Hosmmg besserer Aussichten be-

lebt, als aber durch Ihre republikanische» Gesinnungen'

aufgemuntert, erlauben wir uns, gleich unser» wakem'

und biedern Brüder» des Cantons Walbstätten Ihnen'
B. Gesezgeber, unsere innigsten Wünsche zu eröffnen,-

Die Forts, folgt.

Mannigfaltigkeiten.
Zuschrift von dm sämmtlichen Autoritäte-N

und Gemeinden des Cantons Schaffhausetll
an den Vollziehnngsrath.

B. Vollz. Räthe Kaum werden wir durch die läng«'-

ersehnte Friedensnachrichl und durch die Hofnung er?-

freut, von den paciscirenden Mächten für 11»abhängig'

und neutral erklärt zu werden, a!S neue Gerüchte einen'

großen Theil unserer Mitbürger brimruhigen, als soll,-

tenwirv von .ß»e lvcticn los g eri sse n wìr-'-
den. Es geschieht in disser ihrem Namen, daß à'
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